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 Veröffentlicht am 10.12.2020

Norm

UWG §26b Abs2

Rechtssatz

Rechtmäßige Verfügungsgewalt erfordert die rechtliche Legitimation der tatsächlich ausgeübten Kontrolle. Rechtmäßig

ist die Verfügungsgewalt jedenfalls dann, wenn das Geschäftsgeheimnis originär im Unternehmen des Inhabers

entwickelt wurde. Rechtmäßig ist sie aber auch dann, wenn die Berechtigung vertraglich vom bisherigen Inhaber

abgeleitet wird.
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Die abgeleitete Befugnis braucht nach zutreffender Ansicht keine ausschließliche zu sein. (T1)
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